










































Moorgrundschule
Staatl iche Grundschule G umpelstadt

Telefon: 03695/84249 Fax: 03695/850720

Email: gs. gumpelstadt@schulen-wak.de

Moorqrundschule. Liebensteiner Str.17. 36433 Moororund

Land ratsamt Wartburgkreis

Amt für Schule und Kultur

Erzberger Allee 14

36433 Bad Salzungen

Moorgrund, den 26.02.2019

Stellungnahme der Schulkonferenz zur achten Teilfortschreibung des

Schulnetzes für die allgemeinbildenden Schulen des Wartburgkreises

Die Schulkonferenz hat in ihrer Zusammenkunft am 25.02.2019

1. dem Regelungsbedarf und der Beschlussempfehlung der Veruvaltung

für die Grundschulen Förtha und Gumpelstadt

2. dem Regelungsbedarf und der Beschlussempfehlung der Verwaltung

für die Regelschulen Altensteiner Oberland, Tiefenort, Marksuhl und

Erste Stadtschule

zugestimmt.

Mit freqndlichen Grüßen

.*-/ ,i t i. /1/l ül{,tn
lgäbell Muskulus

a

-Schulleiterin-



Freistaat Staatliches Schulamt

Thüringen

Staatliches Schulamt Wesfthünngen lhrle Ansprechpartner/-in
Justus-Perthes-Straße 2a, 99867 Gotha Uta Boy

Durchwahl
Telefon +49 361 573415-160

Landratsamt Wartburgkreis Telefax +49 361 573415-101

Amt für Schule und Kultur
uta boy@

Erzberger Allee 14 schulamt.thueringen.de

36433 Bad Salzungen
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen;
(bitte bei Antwort angeben)

Gotha

Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes Wesfthüringen im 28. Februar 2019

Beteiligungsverfahren zur achten Teilfortschreibung des Schulnetzes
für die allgemeinbildenden Schulen des Wartburgkreises

Sehr geehrter Herr Krebs,
sehr geehrter Herr Schilling,

mit Schreiben vom 5. Februar 2019 baten Sie das Staatliche Schulamt
Westthüringen um Abgabe einer Stellungnahme zur Vorbereitung einer
Entscheidung des Kreistages zur achten Teilfortschreibung des Schulnetzes
für den Wartburgkreis.

Die Positionierung des Fachreferates für Grundschulen entnehmen S bitte
der Anlage 1.

Mit freundlichenq Grüßen
Dienstgebäude:
Justus-Perth es-Straße 2a
99867 Gotha
www.schulaemter.de

Kontaktzelten:

A kk Im Staatlichen Schulamt
v vOi ram ‚-e Wesilhüringen gilt gleitende

Schulamtsleiter Arbeitszeit Bitte Termine
vereinbaren.

Kontaktmöglichkeiten:
Telefon: +49 361 573415-1 00
Telefax: +49 361 573415-1 01
E-Mail:
poststelle.wesuhueringen@
schulamtthueringen.de

Bankverbindung:
LB Hessen-Thüringen
(HELABA)
Kto-Nr.: 3004444141
BLZ: 820 500 00
IBAN:
DEJ4 8205 0000 3004 4441 41
BIC (Swift Code):

*C5B67F3A9324 F2Ao2e8F 000 OF 471 F 3*



Freistaat Staatliches Schulamt

Thüringen

Staatliches Schulamt Westthüringen lhr/e Ansprechpartnerl-in
Justus-Perthes-Straße 2a, 99867 Gotha Cornelia Hofmann

Durchwahl
Telefon +49 361 573415-142

Anlage 1 Telefax +49 361 57341 5-101

cornelia.hofmann@
schulamt.thueringen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes Westthüringen im Betelli
— gungsverfahren zur achten Teilfortschreibung des Schulnetzes für die Unser Zeichen:

allgemeinbildenden Schulen des Wartburgkreises (bitte bei Antwort angeben)

Hier: Stellungnahme des Fachreferates Grundschulen
Gotha

Mit Schreiben vom 05.02.2019, Posteingang im Staatlichen Schulamt West- 28. Februar 2019

thüringen am 07.02.2019, bat das Landratsamt Wartburgkreis um Stellung
nahme im Beteiligungsverfahren zur achten Teilfortschreibung des Schulnet
zes für die allgemeinbildenden Schulen des Wartburgkreises.

— Zu den die Grundschulen betreffenden Punkten nimmt das Staatliche Schul
amt Westthüringen im Einzelnen wie folgt Stellung:

Zu 4.
Der Beschlussvortage, den Schulbezirk der Staatlichen Grundschule fSGS)
Gumpelstadt um den Ortsteil Ettenhausen / Suhl zu erweitern und folglich den
Schulbezirk der SGS Förtha um den o.g. Ortsteil zu verringern, kann nicht
zugestimmt werden.

Alleiniges Ziel der Veränderung der beiden Schulbezirke ist eine erhoffte
(nicht differenziert nachgewiesene) Kosteneinsparung bei der Schülerbeför
derung.
Den. nicht exakt bezifferbaren Einsparungen stehen mehrere gravierende,
schulische Aspekte entgegen:

1. Die zu erwartende Kapazitätserweiterung von 8 auf 11 Klassen wird Dienatgebäude:
Justus-Perthes-Straße 2a

mit dieser Maßnahme nicht verhindert. Die bereits eingeplanten Um- 99867 Gotha

nutzungen von Räumen müssen dennoch vollzogen werden. www.schulaemter.de

2. Die Kinder aus Ettenhausen könnten einer geringeren Klassenstärke Kontaktzeiten:

bei einer Dreizügigkeit förderlich sein. i‘ltue
3. Soziale Strukturen aus der frühkindlichen Bildung in der Kindertages- Termine vereinbaren.

einrichtung (Kinder aus Ettenhausen besuchen den Kindergarten in Kontaktmöglichkeiten:

Matksuhl) werden abgebrochen. Telefon: +49 361 57341 5-100
Telefax: +49 361 573415-1 01

4. Bei einer Umsetzung ab dem Schuljahr 2019/20 folgt ein pädagogisch E-Mail:

nicht zu vertretender und unnötiger Schulwechsel während der
Grundschulzeit für bereits eingeschulte Kinder. Die im Thüringer Bil
dungsplan bis 18 Jahre festgeschrieben Bildungskonsistenz wird so-
mit grundsätzlich missachtet. (HELABA)

5. Das Schulgelände der SGS Förtha ist größer und vielfältiger als das
der SGS Gumpelstadt. Deshalb ist die Schule in Förtha für eine etwas

8205 0000 3004 4441 41höhere Anzahl von Kindern für die Gestaltung der formalen, informel- BIO fSwiftCode):
HELADEFF82O



len und nonformalen Bildungsprozesse in der ganztägigen Bildung
und Erziehung zielführender, weshalb eine Erhöhung der Kapazität in
Gumpelstadt aus pädagogischer Sicht nicht nachvollzogen werden
kann.

Der Schulkonferenz der SGS Förtha lehnt die Veränderung auf Grund ähnli
cher Argumentation ebenfalls ab.

Zu 7.
Der Beschlussvorlage, den Schulbezirk der Staatlichen Grundschule (SGS)
„Burgseeschule“ in Bad Salzungen um den Ortsteil Unterrohn zu erweitern
und folglich den Schulbezirk der SGS „Krayenbergschule‘ in Tiefenort um den
o.g. Ortsteil zu verringern, kann nicht zugestimmt werden.

Alleiniges Ziel der Veränderung der beiden Schulbezirke ist eine erhoffte
(nicht differenziert nachgewiesene) Kosteneinsparung bei der Schülerbeför
derung.
Den nicht exakt bezifferbaren Einsparungen stehen folgende Bedenken ent
gegen:

1. Bei einer Umsetzung ab dem Schuljahr 2019/20 folgt ein pädagogisch
nicht zu vertretender und unnötiger Schulwechsel während der
Grundschulzeit für bereits eingeschulte Kinder. Die im Thüringer Bil
dungsplan bis 18 Jahre festgeschrieben Bildungskonsistenz wird so
mit grundsätzlich missachtet.

2. Den Kindern aus Unterrohn könnte eine Klassenbildung in Tiefenort
mit ggf. geringeren Klassenstärken dienlich sein, was aus pädagogi
scher Sicht von großem Vorteil für die Schüler wäre.

3. Ein Vorteil für die SGS „Burgseeschute“ in Bad Satzungen kann auf
Grund der seit letztem Schuljahr bereits deutlich ausgelasteten Kapa
zität nicht erkannt werden — im Gegenteil, eine Erhöhung der Schüler-
zahl durch die Kinder aus Unterrohn wird eine Überschreitung der
maximalen Kapazitätsgrenze der Schule zur Folge haben.

Der Schulleitung der SGS „Krayenbergschule“ Tiefenort lehnt die Verände
rung auf Grund ähnlicher Argumentation ebenfalls ab.

Sollte der Wartburgkreis aus finanzieller Not an einer Veränderung des
Schulbezirkes für den Ortsteil Unterrohn festhalten, so sollten im Hinblick auf
die Kapazitätsressourcen und die sozial ausgewogene Verteilung von Schul
anfängern / Elternhäusern die beiden andern Schulstandorte in Bad Satzun
gen — vor allem die SGS „Parkschule‘ — in die Prüfung einbezogen werden.

Mit Blick auf die Gestaltung des Sozialraumes der Kreisstadt Bad Salzungen
zeichnet sich eine deutliche Segregation der Schülerschaft im Primarbereich
ab.

Zur Verdeutlichung anbei die Schülerzahlen vom Stichtag 25. Februar 2019
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Sachstand:

Gesamt- DaZ Schüler mit pä- Schüler mit Schüler
schüler Kinder dagogischem sonderpädago- mit Leis

Förderbedarf gischem För- tungen
derbedarf aus „Bil

dung und
Teilhabe“

„Burgsee- 182 11 18 2 3
schule“
„Parkschule“ 205 69 58 2 68
„Anden 179 18 44 3 16
Beeten“

Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung verlangt von allen Entscheidungs
trägern Maßnahmen, dem Segregationsbedürfnis der Elternhäuser im Inte
resse einer qualitätsvollen Bildungsarbeit in den Schulen entgegen zu wirken.

Hier verweist das Schulamt stellvertretend auf die Studie des Sachverständi
genrates für deutsche Stiftungen für Integration und Migration zur „Segregati
on an deutschen Schulen, Ausmaß, Folgen und Handlungsempfehlungen für
bessere Bildungschancen“, Berlin 2013:

Auszug:

Ab wann ist eine Schule segregiert?
Der Begriff ‚Segregation‘ im engeren Sinne bezieht sich auf die Entmischung von
Menschen innerhalb eines Beobachtungsgebiets (Häußermann 2008: 336). Streng
gen9mmen sind also weder Schulen noch Stadtteile selbst als ‚segregiert‘ zu be
zeichnen, sondern die Menschen, die darin leben. Die in Wissenschaft und Verwal
tungspraxis gangige Verwendung des Begriffs ‚segregierte Schulen‘ spiegelt ein brei
tes Verständnis:
Als ‚segregiert‘ werden häufig Schulen bezeichnet, an denen der Anteil von Schülern
mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligten Schülern überdurchschnittlich
hoch bzw. unterdurchschnittlich niedrig ist. Einen allgemein gültigen Schwellenwert
für segregierte Schulen gibt es bislang nicht, d. h. es ist nicht festgelegt, bei welcher
Schülerzusammensetzung eine Schule als segregiert gilt. Die unklare Datenlage zu
den sog. Tipping Points (Stanat 2006), ab denen negative Effekte der Schülerzu
sammensetzung greifen, aber auch die signifikanten sozialräumlichen Unterschiede
zwischen Kommunen, Bundesländern und letztendlich Nationalstaaten erlauben kei
ne allgemeingültige Definition von Segregation.
Der thematische Schwerpunkt dieser Studie liegt auf der Bildungsbenachteiligung
von Schülern mit Migrationshintergrund. Aus diesem Grund werden in den folgenden
Kapiteln ausschließlich Schulen als ‚segregiert‘ bezeichnet, die mehrheitlich (über 50
%) Schüler mit Migrationshintergrund unterrichten. Da diese im Schnitt häufiger aus
Elternhäusern mit niedrigem sozioökonomischen Status kommen (BAMF 2011: 86ff.),
ist der Anteil sozial benachteiligter Schüler an segregierten Schulen oftmals sehr
hoch. Er wird durch wohnräumliche Entmischung und das ausweichende Schuiwahl
verhalten vieler bildungsnaher Eltern zusätzlich erhöht; dies beeinträchtigt die Bil
dungschancen von Schülern mit Migrationshintergrund.
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3. Wie entsteheit segregierte $cht,ten?
Die Segregation von Schülern mit nichtdeutscher Herkunft ist in erster Linie der
wohnräumlichen Trennung der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund ge
schuldet (s. Kap. 3.1). Sie wird durch elterliche Schulwahl (s. Kap. 3.2) und ungleiche
Chancen beim Übergang auf die weiterführenden Schulen (s. Kap. 3.3) zusatzlich
verschärft.

3.1 Wohnrättrntiche Segregation
Die wohnräumliche Segregation in Deutschland ist der stärkste Treiber der getrenn
ten Beschulung von Schülern mit und ohne Migrationshintergrund (Häußermann
2007: 467). Grund hierfür ist zum einen, dass die meisten Eltern und Schüler einen
Schulbesuch getreu dem Motto ‚kurze Beine — kurze Schulwege‘ bevorzugen.
Zum anderen weisen örtliche Schulbehörden in den meisten Bundesländern die
Schulanfänger der nächstgelegenen Grundschule zu (SVR-Forschungsbereich
2012a: 4ff.) zu. Die weiterführende Schule können Schüler und Eltern zwar selbst
wählen, doch auch hier entscheidet in vielen Fällen die Länge des Schulwegs (Lau
terbach/Jurczok 2013). Maßgeblich für die Zusammensetzung der Schülerschaft an
Grund- und Sekundarschulen in Deutschland ist also die ungleiche Verteilung der
Wohnstandorte von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.

3.2 Sclitttwahl
Die Segregation an deutschen Schulen wird durch die elterliche Schulwahl verschärft.
In Großstädten beantragen je nach Wohngegend bis zu etwa 10 Prozent der Eltern
ohne Migrationshintergrund einen Wechsel der behördlich zugewiesenen Grundschu
le (Kristen 2005; Katzenbach et al. 1999: 573). Eltern mit Migrationshintergrund tref
fen eine solche Entscheidung deutlich seltener (Kristen 2005: 63). Das verstärkt die
bereits bestehende wohnräumliche Trennung zwischen Kindern mit und ohne Migra
tionshintergrund.*

* In 14 Bundesländern kann die Grundschule nicht frei gewählt werden. Somit ist „Wahl als aktives Vorge
hen gegen eine behördliche Schulzuweisung zu verstehen. Dies erfordert aufseiten der Eltern einen hohen
Zeitaufwand, Durchsetzungsvermögen und Detaliwissen über das Schulsystem des jeweiligen Bundeslan
des.

Dem Schulamt ist in Anlehnung an die oben erwähnte Studie und weitere
empirische Forschungsergebnisse sowie durch die Betrachtung der Entwick
lungen im Schulamtsbereich der letzten Jahre deutlich, dass mit der Neuord
nung der Schulbezirke die Zusammensetzung der Schülerschaft beeinflusst,
einer weiter voranschreitenden Segregation wenigstens in gewissem Maße
entgegengewirkt werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der „Parkschule‘ innerhalb der
Stadt Bad Salzungen in besonderer Weise zu betrachten. Die geplante Teil
sanierung stellt zwar einen wichtigen Meilenstein bei der gezielten Verbesse
ruhg der Lernmöglichkeiten in der Schule dar, bleibt aber leider hinter den
Möglichkeiten auf dem Weg zur inklusiven Schule deutlich zurück.

Folgende Chancen eröffnet die Zuordnung der Kinder aus Unterrohn und
Oberrohn zur „Parkschule“:

1. Dem weiteren Voranschreiten der Segregation in den Grundschulen
der Stadt Bad Salzungen würde durch eine Verstärkung der Hetero
genität der Schülerschaft entgegen gewirkt.
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2. Die momentan an der Kapazitätsgrenze arbeitenden Grundschulen
„An den Beeten“ und „Burgseeschule“ könnten durch Neuordnung der
Schulbezirke entlastet werden.

3. Statt einer Teilsanierung wäre die Vollsanierung zur ersten barriere-
freien Grundschule in der Stadt Bad Salzungen und eine Grundsanie
rung des Außengeländes mit Flucht - und Rettungsmöglichkeiten für
schwerstbehinderte Schüler die notwendige Entscheidung auf dem
Weg zur inklusiven Schule.

4. Aus pädagogischen Gründen wäre der Ausbau des 2. Obergeschos
ses mit Aula, Förderräumen, etc. sinnvoll und für ein freudvolles, ge
meinsamen Leben und Lernen von behinderten und nichtbehinderten
Kindern im ganztägigen Bildungsprozess zielführend. Für die Gestal
tung der Aktivitäten der gesamten Schulgemeinde (z.B. gemeinsame
Feste, Schuleinführungsfeier, Weihnachtssingen, Mutti-Nachmittag,
Projektpräsentationen ist ein „Raum für alle“ erforderlich, der auch
bspw. mit dem Rollstuhl oder Gehhilfen erreichbar ist, zumal die Schu
le über keine eigene Sporthalle verfügt. Mit Blick auf den „Entwick
Iungsplan Inklusion“ erscheint es zwingend notwendig, in der Stadt
Bad Salzungen eine Grundschule räumlich und sächlich zur inklusiven
Schule auszubauen.

‘Cornelia Hofmann
Referentin für Grundschulen
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